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D E U T S C H E S   I N S T I T U T   F Ü R   B A U T E C H N I K 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

10829 Berlin, 7. September 2004 
Kolonnenstraße 30 L 
Telefon: 030 78730-333 
Telefax: 030 78730-320 
GeschZ.: IV 36.1-1.19.15-198/04 

Bescheid 
über 

die Änderung und Verlängerung der Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 27. Oktober 2003 

Zulassungsnummer:  Z-19.15-1011 

Antragsteller: HAUFF-Technik GmbH & Co. KG 
Giengenerstraße 35  
89428 Syrgenstein  

Zulassungsgegenstand: Kabelabschottung "System Hauff, Typ BSK"  
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9 

Geltungsdauer bis: 31. Dezember 2009 

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlängert die Geltungsdauer 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.15-1011 vom 27. Oktober 2003. Dieser 
Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden. 
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ZU II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 
Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 
 
1 Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

     1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

1.1 Zulassungsgegenstand 
1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der 

Kabelabschottung, "System Hauff, Typ BSK" genannt, als Bauteil der Feuerwiderstands-
klasse S 90 nach DIN 4102-91. Die Kabelabschottung verhindert für eine Feuerwiderstands-
dauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch. 

1.1.2 Die Kabelabschottung muss aus zwei Dichtelementen und ggf. einem Futterrohr bestehen. 

1.2 Anwendungsbereich 
1.2.1 Die Kabelabschottung darf in mindestens 15 cm dicke Wände aus Mauerwerk, Beton bzw. 

Stahlbeton oder Porenbeton und leichte Trennwände in Ständerbauart mit Stahlunterkon-
struktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrenn-
baren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens 15 cm dicke Decken 
aus Beton bzw. Stahlbeton oder Porenbeton mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 
(feuerbeständig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach DIN 4102-22 eingebaut 
werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2). 

1.2.2 Für die Verwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z.B. in Decken, deren 
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfähigen Unterdecke möglich ist, oder in leichten Trennwänden anderer Bauarten als 
nach Abschnitt 3.1.2 - ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen, z.B. durch eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. 

1.2.3 Die Kabelabschottung darf einen lichten Durchmesser von 100 mm bis 200 mm aufweisen. 
1.2.4 Die Dicke der Kabelabschottung muss mindestens 15 cm betragen. 
1.2.5 Durch die Kabelabschottung dürfen Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Licht-

wellenleiter) mit Ausnahme von sog. Hohlleiterkabeln hindurchgeführt werden. Die Größe 
des Außendurchmessers des einzelnen Kabels darf 30 mm nicht überschreiten. 

1.2.6 Die Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern), andere Teile oder Hilfs-
konstruktionen sowie Rohrleitungen aller Arten dürfen nicht durch die Kabelabschottung hin-
durchgeführt werden. 

1.2.7 Nachträgliche Änderungen an der Kabelbelegung dürfen vorgenommen werden (z.B. 
Nachbelegung).      

 
2 Abschnitt 3.1.2 erhält folgende Fassung: 
 Die leichten Trennwände müssen eine beidseitige Beplankung aus je 2 mindestens 12,5 mm 

dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) 
nach DIN 18 1804 haben. Der Aufbau dieser Wände muss im Übrigen den Bestimmungen 

                                            
1  DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe, Anforde-

rungen und Prüfungen 
2  DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen und 

Prüfungen  
3  DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforderungen 

und Prüfungen 
4  DIN 18 180:  Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prüfung (in der jeweils geltenden Ausgabe) 
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von DIN 4102-45 für Wände der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gipskarton-Feuerschutz-
platten entsprechen (s. Abschnitt 4.1). 
Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in leichte Trennwände in Ständerbauart mit 
Stahlunterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)3 zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut 
werden, sofern diese Wände den Bestimmungen von DIN 4102-45 für Wände der Feuer-
widerstandsklasse F 90 entsprechen und die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein 
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen ist. 

 
3 Abschnitt 3.1.5 erhält folgende Fassung: 
 Der Abstand zwischen Bauteilöffnungen für Kabelabschottungen muss mindestens 20 cm 

betragen. Er darf bis auf 10 cm reduziert werden, sofern die Kabelabschottungen nicht 
größer als 20 cm x 20 cm sind. 

 
 
Bolze  Beglaubigt 

                                            
5  DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung 

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile 


